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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die EVP Schweiz bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme und macht davon gerne 
Gebrauch. Sie unterstützt diese Gesetzesrevision, welche auf eine EVP-Motion zurückgeht.  
 
Beschluss A: Revision des Zivildienstgesetzes 
Wir sind mit Überzeugung für die Einführung des Tatbeweises. Die Variante 
„Verfahrensvereinfachung“ genügt nicht. Die Tatbeweisvariante 1,8 ist eine zu hohe Hürde.  
 
Die EVP unterstützt eindeutig die Tatbeweisvariante 1,5. Sie ist dabei der Auffassung, dass 
auch ein noch tieferer Faktor dem Tatbeweis genügen würde. Weil bei dieser Revision jedoch 
die Verfahrensänderung im Vordergrund steht, ist die Tatbeweisvariante 1,5 richtig.  
 
Beschluss B: Revision des Bundesgesetzes über die Wehrpflichtersatzabgabe  
Die EVP kann dieser vorgeschlagenen Änderung zustimmen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
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